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„Entgegen dem Eindruck, den die SPD-Grünen Landesregierung 
in NRW hervorrufen will, wird Fracking im neuen Entwurf des 
Landesentwicklungsplans NRW (LEP NRW) nicht umfassend 
ausgeschlossen. Die Landesregierung präsentiert stattdessen 
eine Mogelpackung. Fracking im Sandgestein wäre demnach 
erlaubt. Erkundungsbohrungen, Probe- und Forschungs-
bohrungen sind in jedem Gestein erlaubt“, kritisiert der aus 
NRW stammende Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel, 
Obmann der Fraktion DIE LINKE im Umweltausschuss. „Dies 
ist exakt die Linie von SPD-Wirtschaftsminister Gerald Duin, 
der den systematischen Einstieg in Fracking plant. So kann 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ihr Versprechen gegenüber 
der Bevölkerung nicht halten, Fracking im Bundesland nicht 
zuzulassen. Ich fordere die Landesregierung auf, nachzubessern 
und Fracking im Landesentwicklungsplan umfassend 
auszuschließen.“ 

Zdebel weiter: „Im LEP NRW wird Fracking lediglich für 
sogenannte ‚unkonventionelle Lagerstätten‘ ausgeschlossen. 
Nach den Vorstellungen der Landesregierung gehören hierzu 
nur Schiefergas- und Flözgasreservoirs. Insbesondere 
Sandgesteine werden zu den konventionellen Lagerstätten 
gezählt und damit für Fracking freigegeben. Erste Betreiber in 
NRW zielen schon auf das Sandgestein ab, so dass Fracking zur 
industriellen Gasförderung keineswegs ausgeschlossen ist. 
Gerade an der Grenze zu Niedersachsen, auf dessen 
Landesgebiet großflächige Sandsteinformationen liegen, ist mit 
gashaltigem Sandgestein zu rechnen. 

Der Hinweis im LEP NRW, dass Fracking im Sandgestein ‚eine 
sichere Technologie‘ sei, ist grob irreführend. In Niedersachsen 
etwa wurde bereits in Sandgestein gefrackt – ohne dass dort 
jemals eine systematische Untersuchung auf Umweltschäden 
erfolgt wäre. Damit ist und bleibt Fracking auch in Sandgestein 
ein unkalkulierbares Risiko für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt. 
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Hinzu kommt, dass der LEP NRW Fracking selbst im 
Schiefergestein und Kohleflözen nicht vollständig ausschließt. 
Ausgeschlossen wird hier lediglich die ‚Gewinnung‘ von 
Erdgas, d.h. die industrielle Förderung. Nicht ausgeschlossen 
wird hingegen die ‚Aufsuchung‘. Dies sind Tätigkeiten zur 
Entdeckung oder Feststellung der Ausdehnung von 
Bodenschätzen. Sie umfassen etwa Erkundungsbohrungen, 
Probebohrungen und Forschungsbohrungen, bei denen dann 
aber auch Fracking zur Anwendung kommen kann.“ 


